
PRAKTISCHE T HEOLOGIE UN THFOLOGIE DES GE  EN |_ EBENS

lässt sıch ıhr Konzept 1mM Wesentlichen AUS dem Mıteinander Zzweıer Linıen enttalten. Dıie
el1ne Linmie 1St. das klar VOrFausSgeSETZLE Ja ZU. christlichen Bekenntnis Jesus Chrıistus
als dem Menschen, 1n dem (jottes Selbstmitteilung Fleisch ALLSCILOLLLIEL hat. Dıie andere
hat ıhre Mıtte 1 der Bereitschaft eıner unvoreingenommenen Wahrnehmung und
Anerkennung der nıcht-christlichen Religionen, 1n denen Ja möglicherweise uch 1e]
WYahrheit und Weiısheit ZU TIragen kommt. Wer siıch der Welt der Religionen 1n dieser
Weise öffnet, 1St. damıt bereıt, ıhnen als solchen verecht werden wollen. Zugleich kann

uch el1ne Vertiefung und Erweıiterung se1nes eigenen Glaub ensstandpunktes erleben.
Vor dem Hıntergrund eıner „komparatıven Religionstheologie“ stellt sıch erneut und

1n mallzZ eiyener We1lse die Frage, wWw1e sıch das Christentum ZU Judentum verhält und
welcher (Jrt ınnerhalb dieses (gesamtgefüges e1ıner [slamtheologie zugewıesen werden
kann. In mehreren, zZu e1l ausführlichen Beiıträgen veht 1mM vorlegenden Band
diese Fragen. Dab e1 trıtt eın ONnNnsens arüber Tage, A4SS das überlieferte Modell e1ner
Vo der christlichen Theologie behauptenden Verwerfung Israels und eıner daraus
sıch ergebenden Substitution Israels durch die Kirche nıcht mehr tragbar 1SE. Allen 1St.
klar, A4SSs Ott die Erwählung Israels nıcht zurückgenommen hat. Daraus folgt ann
auch, A4SSs C christlicherseits keinen Platz für el1ne Judenmissıon obt. Es 1St. vielmehr
festzuhalten, A4SSs das, W AS Chrıistus velebt und vewirkt hat, auf e1ne Weıse, dıie LLUI Ott
kennt, uch den Juden zugutekommt. Von daher tIrennt der Glaube Jesus Chrıistus die
Chrıisten nıcht Vo den Juden, sondern stellt S1e 1n e1ne Beziehung M1 DENETIS ıhnen.

Das Miıssionskonzept, das siıch autf der Grundlage der komparatıven Religionstheolo-
1E€ erg1bt, Zzielt auft dıie Verkündigung des Evangelıums VO Jesus Christus und oilt allen
Völkern und zugleich dem Eıinsatz für mehr Gerechtigkeit und Frieden; ennn 1es sınd
die Formen, 1n denen sıch (jottes Reich den Bedingungen ULLSCICI Welt darstellt.
Es gehört diesem Miıssionsverständnıis, AaSss mıt einer sens1blen Aufmerksamkeıit tür
das Selbstverständnıs und die FEıgenwerte der nıcht-christlichen Religionen einhergeht.
Dıie Autoren, dıe eınen Beitrag Zur Darstellung der hıer angedeuteten Religionstheologie
und Miıssıonskonzeption veliefert haben, sind ausgewlesene Kkenner der Materı1e AÄnja
Middelbeck-Varwick, Robert Cummings Neville, KTAaus U  - Stosch, Josef Wohlmuth,
Florian Bruckmann, Reinhaoldt Bernhardt, Drich Wın bfer. esonders herausgestellt S e1
ber die (enannten hınaus Bertram Stubenrauch, der 1n selinem Auftsatz „Kenosıs und
Pleroma. Eckdaten der christlichen Gottesbeschreibung und iıhre miıssıonstheologıischen
Konsequenzen“ (183—-195) die alle anderen Beiträge noch einmal bestätigende und Lra-

vende theologisch-systematische Posıtion beigesteuert hat.
Schliefilich sind 1n den Band noch WEe1 Beiträge von /acob Parapall'y und Philomena

Nierı Mwaurd aufgenommen worden, die den Leser nach Indien und nach Afrıka mi1t-
nehmen und ıhm zeıgen, W1e dort das Gespräch 7zwıischen den Chrıisten und den 1n ıhren
Kulturen beheimateten Menschen verläutt. Dabe!] ergeben sıch bısweilen Konzepte, dıie
tendenzı1ell synkretistische Züge erkennen lassen und e1ne kluge Unterscheidung NOL-

wendig machen. Dabe] 1St. ann die komparatıve Religionstheologie als Rahmentheorie
hıltfreich. LOSER S]

Praktische Theologie un: Theologie des geistlichen Lebens

UHLE, ÄRND (Ha.), Kırchenfinanzen IN der Diskussion. Aktuelle Fragen der Kirchen-
finanzıerung und der kırchlichen Vermögensverwaltung (Wıssenschaftliche Abhand-
lungen und Reden ZUF Philosophie, Polıitik und Geistesgeschichte; Band 82) Berlin:
Duncker Humblot 2015 195 S’ ISBN Y/s5—3—47)75—145953—5

Dıie Beiträge des vorlıegenden Sammelbandes siınd hervorgegangen AUS Vortragen, dıe
9 September 3014 VOozx! der Rechts- und Staatswıissenschaftliıchen Sektion der (jOrres-
Gesellschaft ZUF Pflege der Wissenschaft autf deren Generalversammlung 1n Fribourg/
Schweiz vehalten worden siınd Das Buch enthält cechs Aufsätze. Der STAaMMT VOo.  -

Stephan Haerıng (Modelle der Kırchenfinanzierung 1mM UÜberblick,_Welche Mo-
delle der Kırchenfinanzierung bestehen vegenwärtıg? Haerıng zahlt die folgenden fünf
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Praktische Theologie und Theologie des geistlichen Lebens

lässt sich ihr Konzept im Wesentlichen aus dem Miteinander zweier Linien entfalten. Die 
eine Linie ist das klar vorausgesetzte Ja zum christlichen Bekenntnis zu Jesus Christus 
als dem Menschen, in dem Gottes Selbstmitteilung Fleisch angenommen hat. Die andere 
hat ihre Mitte in der Bereitschaft zu einer unvoreingenommenen Wahrnehmung und 
Anerkennung der nicht-christlichen Religionen, in denen ja möglicherweise auch viel 
Wahrheit und Weisheit zum Tragen kommt. Wer sich der Welt der Religionen in dieser 
Weise öffnet, ist damit bereit, ihnen als solchen gerecht werden zu wollen. Zugleich kann 
er auch eine Vertiefung und Erweiterung seines eigenen Glaubensstandpunktes erleben. 

Vor dem Hintergrund einer „komparativen Religionstheologie“ stellt sich erneut und 
in ganz eigener Weise die Frage, wie sich das Christentum zum Judentum verhält und 
welcher Ort innerhalb dieses Gesamtgefüges einer Islamtheologie zugewiesen werden 
kann. In mehreren, zum Teil ausführlichen Beiträgen geht es im vorliegenden Band um 
diese Fragen. Dabei tritt ein Konsens darüber zu Tage, dass das überlieferte Modell einer 
von der christlichen Theologie zu behauptenden Verwerfung Israels und einer daraus 
sich ergebenden Substitution Israels durch die Kirche nicht mehr tragbar ist. Allen ist 
klar, dass Gott die Erwählung Israels nicht zurückgenommen hat. Daraus folgt dann 
auch, dass es christlicherseits keinen Platz für eine Judenmission gibt. Es ist vielmehr 
festzuhalten, dass das, was Christus gelebt und gewirkt hat, auf eine Weise, die nur Gott 
kennt, auch den Juden zugutekommt. Von daher trennt der Glaube an Jesus Christus die 
Christen nicht von den Juden, sondern stellt sie in eine Beziehung sui generis zu ihnen. 

Das Missionskonzept, das sich auf der Grundlage der komparativen Religionstheolo-
gie ergibt, zielt auf die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus und gilt allen 
Völkern und zugleich dem Einsatz für mehr Gerechtigkeit und Frieden; denn dies sind 
die Formen, in denen sich Gottes Reich unter den Bedingungen unserer Welt darstellt. 
Es gehört zu diesem Missionsverständnis, dass es mit einer sensiblen Aufmerksamkeit für 
das Selbstverständnis und die Eigenwerte der nicht-christlichen Religionen einhergeht. 
Die Autoren, die einen Beitrag zur Darstellung der hier angedeuteten Religionstheologie 
und Missionskonzeption geliefert haben, sind ausgewiesene Kenner der Materie – Anja 
Middelbeck-Varwick, Robert Cummings Neville, Klaus von Stosch, Josef Wohlmuth, 
Florian Bruckmann, Reinholdt Bernhardt, Ulrich Winkler. Besonders herausgestellt sei 
über die Genannten hinaus Bertram Stubenrauch, der in seinem Aufsatz „Kenosis und 
Pleroma. Eckdaten der christlichen Gottesbeschreibung und ihre missionstheologischen 
Konsequenzen“ (183–195) die alle anderen Beiträge noch einmal bestätigende und tra-
gende theologisch-systematische Position beigesteuert hat. 

Schließlich sind in den Band noch zwei Beiträge – von Jacob Parapally und Philomena 
Njeri Mwaura – aufgenommen worden, die den Leser nach Indien und nach Afrika mit-
nehmen und ihm zeigen, wie dort das Gespräch zwischen den Christen und den in ihren 
Kulturen beheimateten Menschen verläuft. Dabei ergeben sich bisweilen Konzepte, die 
tendenziell synkretistische Züge erkennen lassen und eine kluge Unterscheidung not-
wendig machen. Dabei ist dann die komparative Religionstheologie als Rahmentheorie 
hilfreich.  W. Löser SJ

4. Praktische Theologie und Theologie des geistlichen Lebens

Uhle, Arnd (Hg.), Kirchenfi nanzen in der Diskussion. Aktuelle Fragen der Kirchen-
fi nanzierung und der kirchlichen Vermögensverwaltung (Wissenschaftliche Abhand-
lungen und Reden zur Philosophie, Politik und Geistesgeschichte; Band 82). Berlin: 
Duncker & Humblot 2015. 195 S., ISBN 978–3–428–14593–5.

Die Beiträge des vorliegenden Sammelbandes sind hervorgegangen aus Vorträgen, die am 
29. September 2014 vor der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Sektion der Görres-
Gesellschaft zur Pfl ege der Wissenschaft auf deren Generalversammlung in Fribourg/
Schweiz gehalten worden sind. Das Buch enthält sechs Aufsätze. Der erste stammt von 
Stephan Haering (Modelle der Kirchenfi nanzierung im Überblick, 11–42). Welche Mo-
delle der Kirchenfi nanzierung bestehen gegenwärtig? Haering zählt die folgenden fünf 
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auf: Im deutschsprachıigen Raum (D eutschland, Österreich, deutschsprachige Schweıiz)
haben W1r dıe Fınanzıerung durch oblıgatorische Miıtgliederbeiträge. In Deutschland W CI -

den dıie Aktıvıtäten der Kırchen heute vornehmlich durch dıie Kirchensteuer Ainanzıert.
Die Kırchensteuer 1St. e1ne Ännexsteuer ZUF (staatlıchen) Einkommens- der Lohnsteuer.
Dıie Höoöhe dieser Kirchensteuer beträgt der / (Je nach Bundesland) der Lohnsteuer.
Beispiel: Wenn jemand 1000 Euro (1m Monat) verdient und 100 Euro Lohnsteuer bezahlt,
111055 beziehungsweise Euro Kirchensteuer entrichten. In den meısten Kantonen
der Schweiz oibt el1ne Kirchensteuer. Ö1e wırd allerdings nıcht VOo.  - der Kırche ce]lhbst
(Diözese der Pfarreı) erhoben, sondern VOo Parallelstrukturen, dıe nach staatlıchem
Recht eingerichtet sind und die Aufgabe haben, das kırchliche Leben inanzıeren.
In Osterreich oibt den SORPCNANNLEN Kırchenbeıitrag, der sıch VO der Kirchensteuer
adurch unterscheidet, A4SSs AMAFT eın Zwangsbeıitrag der Gläubigen 1St, ber nıcht auft
dem Wep des staatlıchen Verwaltungszwangs eingehoben WIF d Wenn e1n Gläubiger nıcht
zahlt, 1St. dıie Kirche venötıgt, ıhn autf dem Weg eıner Privatklage ZUF Zahlung ‚I11-

lassen. Finanzıerung durch Steuerwidmung (Spanıen, [talıen, Ungarn). Neue 5Systeme
der Kırchenfinanzierung wurden 1n den 1980er Jahren 1n Italien und Spanıen veschaffen.
In diesen beiden Ländern wurde festgelegt, A4SSs der Staat den Aazu berechtigten Relig1-
onsgemeınschaften eınen estimmten Prozentsatz aiıner Personalsteuer (zum Beispiel der
Einkommensteuer) abtrutt. Man spricht uch VO Teilzweckbindung e1nes Steueranteils
beziehungsweise VOo.  - e1ıner Mandatssteuer der Vo e1ıner Kultursteuer (SO VL,
Sp 5723 Der Staat erhebt el1ne colche Steuer, dıie als Zuschlag ZuUuUr Einkommensteuer
VOo.  - allen Steuerzahlern unabhängıg Vo ıhrer Religionszugehörigkeıt zahlen 1St. Da
alle Steuerzahler zahlen mussen, enttallen Kırchenaustritte AUS Ainanzıellen Gründen. Der
eben erwähnte Zuschlag kann VOo. Steuerzahler eıner Kirche der dem Staat vewidmet
werden. In Italien beträgt der Zuschlag ,5 / Beispiel: Wenn jemand 100 Euro Lohn-
sSteuer bezahlen IU SS, ann bezahlt ,5 Euro beziehungsweise ent Kultursteuer.
In Spanıen beträgt der Zuschlagy vm In Ungarn vgl 28) wurde dıe Steuerwıidmung
1995 eingeführt. Ö1e beträgt insgesamt / der Lohnsteuer. Insgesamt S e1 vermerkt, A4SSs
das Autfkommen Mıtteln auf Grund der Kultursteuer außerordentlich nıedrig 1St.

System der Staatsfinanzıerung (Griechenland, Skandıinavıen, Luxemburg, Belgıien,
Liechtenstein). In einıgen Ländern FKuropas bestehen noch überkommene staatskırch-
lıche Strukturen, die sıch verade uch 1mM Bereich der Kırchenfinanzierung auswirken.
Hıer zahlt der Staat für die Kırche, weıl S1e die Kırche des Staates 1SE. Finanzıerung
durch Sp enden (Frankreich, USA) Eın weıteres Modell der Kırchenfinanzierung 1St. die
Beschaffung der erforderlichen Mıttel durch eın Kollekten- und Spendensystem. Dieses
Modell kommt bevorzugt 1n Ländern mıiıt eıner strikten TIrennung VO Kırche und Staat
ZUF Geltung. Finanzıerung AUS Kırchenvermögen (Zypern, Grofßbritannien, Portugal).
In diesem 5System werden die finanzıellen Bedürfnisse der Kirche durch dıie Ertrage VOo.  -

(einst staatlıch dotierten) Fonds und ALUS der Bewirtschaftung VO I[mmobilienvermögen
gedeckt.

Nachdem Haerıng dıe verschıiedenen 5Systeme der Kırchenfinanziıerung vorgestellt hat,
versucht CTI, diese bewerten und kommt folgendem Schluss 99- das ıdeale Modell
der Kırchenfinanzıerung könnte II1A.  H e1ne Spendenfinanzıerung durch dıe Gläubigen der
verschiedenen Religionsgemeinschaften der wenıgstens Vozx allem durch diese auf breiter
Basıs ansehen. Das wurde übrigens auch mul dem Kirchenbild entsprechen, das VOo

/weıten Vatikanıischen Konzil präasentiert wurde: Jle Gläubigen tragen dıe Sendung der
Kırche, und kann I1  D iın der Deckung des Finanzbedarts durch Gaben der Gläubigen
dıe beste und auch ekklesiologıisch höchst ALLZCILESSCILE Varıante der Kırchenfinanzierung
csehen“ (38) Der Rez stimmt diesem Vorschlag Z oibt ber bedenken, A4SSs der
Vorschlag och otten lässt, welches 5System (1m Detaıl) dieser Kırchenfinanzierung durch
die Gläubigen besten entspricht.

Der 7zweıte Beıitrag des Buches STAMMT VOo  H Sebastıan Müller-Franken (Die Oöftentliche
Finanzıerung der Religionsgemeinschaften 1n Deutschland besonderer Berück-
sichtigung der Staatsleistungen, — In eınem weIıt ausholenden ESSay (mıiıt 1572 AÄAn-
merkungen) veht der Äutor VOozI allem auf dıe Staatsleistungen 211. „Gemeiunt sind hıermıit
die Zuwendungen, welche kırchlichen Stellen auft Grund (Üesetzes, Vertrags der e1nNes
anderen besonderen Rechtstitels se1it schon mehreren Jahrhunderten ZUF Bestreitung ıhres
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Buchbesprechungen

auf: 1. Im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, deutschsprachige Schweiz) 
haben wir die Finanzierung durch obligatorische Mitgliederbeiträge. In Deutschland wer-
den die Aktivitäten der Kirchen heute vornehmlich durch die Kirchensteuer fi nanziert. 
Die Kirchensteuer ist eine Annexsteuer zur (staatlichen) Einkommens- oder Lohnsteuer. 
Die Höhe dieser Kirchensteuer beträgt 8 oder 9 % (je nach Bundesland) der Lohnsteuer. 
Beispiel: Wenn jemand 1000 Euro (im Monat) verdient und 100 Euro Lohnsteuer bezahlt, 
muss er 8 beziehungsweise 9 Euro Kirchensteuer entrichten. In den meisten Kantonen 
der Schweiz gibt es eine Kirchensteuer. Sie wird allerdings nicht von der Kirche selbst 
(Diözese oder Pfarrei) erhoben, sondern von Parallelstrukturen, die nach staatlichem 
Recht eingerichtet sind und die Aufgabe haben, das kirchliche Leben zu fi nanzieren. 
In Österreich gibt es den sogenannten Kirchenbeitrag, der sich von der Kirchensteuer 
dadurch unterscheidet, dass er zwar ein Zwangsbeitrag der Gläubigen ist, aber nicht auf 
dem Weg des staatlichen Verwaltungszwangs eingehoben wird. Wenn ein Gläubiger nicht 
zahlt, ist die Kirche genötigt, ihn auf dem Weg einer Privatklage zur Zahlung zu veran-
lassen. 2. Finanzierung durch Steuerwidmung (Spanien, Italien, Ungarn). Neue Systeme 
der Kirchenfi nanzierung wurden in den 1980er Jahren in Italien und Spanien geschaffen. 
In diesen beiden Ländern wurde festgelegt, dass der Staat den dazu berechtigten Religi-
onsgemeinschaften einen bestimmten Prozentsatz einer Personalsteuer (zum Beispiel der 
Einkommensteuer) abtritt. Man spricht auch von Teilzweckbindung eines Steueranteils 
beziehungsweise von einer Mandatssteuer oder von einer Kultursteuer (so ³LThK VI, 
Sp. 523 f.). Der Staat erhebt eine solche Steuer, die als Zuschlag zur Einkommensteuer 
von allen Steuerzahlern unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit zu zahlen ist. Da 
alle Steuerzahler zahlen müssen, entfallen Kirchenaustritte aus fi nanziellen Gründen. Der 
eben erwähnte Zuschlag kann vom Steuerzahler einer Kirche oder dem Staat gewidmet 
werden. In Italien beträgt der Zuschlag 0,8 %. Beispiel: Wenn jemand 100 Euro Lohn-
steuer bezahlen muss, dann bezahlt er 0,8 Euro beziehungsweise 80 Cent Kultursteuer. 
In Spanien beträgt der Zuschlag 0,5239 %. In Ungarn (vgl. 28) wurde die Steuerwidmung 
1998 eingeführt. Sie beträgt insgesamt 2 % der Lohnsteuer. Insgesamt sei vermerkt, dass 
das Aufkommen an Mitteln auf Grund der Kultursteuer außerordentlich niedrig ist. 
3. System der Staatsfi nanzierung (Griechenland, Skandinavien, Luxemburg, Belgien, 
Liechtenstein). In einigen Ländern Europas bestehen noch überkommene staatskirch-
liche Strukturen, die sich gerade auch im Bereich der Kirchenfi nanzierung auswirken. 
Hier zahlt der Staat für die Kirche, weil sie die Kirche des Staates ist. 4. Finanzierung 
durch Spenden (Frankreich, USA). Ein weiteres Modell der Kirchenfi nanzierung ist die 
Beschaffung der erforderlichen Mittel durch ein Kollekten- und Spendensystem. Dieses 
Modell kommt bevorzugt in Ländern mit einer strikten Trennung von Kirche und Staat 
zur Geltung. 5. Finanzierung aus Kirchenvermögen (Zypern, Großbritannien, Portugal). 
In diesem System werden die fi nanziellen Bedürfnisse der Kirche durch die Erträge von 
(einst staatlich dotierten) Fonds und aus der Bewirtschaftung von Immobilienvermögen 
gedeckt. 

Nachdem Haering die verschiedenen Systeme der Kirchenfi nanzierung vorgestellt hat, 
versucht er, diese zu bewerten und kommt zu folgendem Schluss: „Als das ideale Modell 
der Kirchenfi nanzierung könnte man eine Spendenfi nanzierung durch die Gläubigen der 
verschiedenen Religionsgemeinschaften oder wenigstens vor allem durch diese auf breiter 
Basis ansehen. Das würde übrigens auch gut dem Kirchenbild entsprechen, das vom 
Zweiten Vatikanischen Konzil präsentiert wurde: Alle Gläubigen tragen die Sendung der 
Kirche, und so kann man in der Deckung des Finanzbedarfs durch Gaben der Gläubigen 
die beste und auch ekklesiologisch höchst angemessene Variante der Kirchenfi nanzierung 
sehen“ (38). – Der Rez. stimmt diesem Vorschlag zu, gibt aber zu bedenken, dass der 
Vorschlag noch offen lässt, welches System (im Detail) dieser Kirchenfi nanzierung durch 
die Gläubigen am besten entspricht. 

Der zweite Beitrag des Buches stammt von Sebastian Müller-Franken (Die öffentliche 
Finanzierung der Religionsgemeinschaften in Deutschland – unter besonderer Berück-
sichtigung der Staatsleistungen, 43–80). In einem weit ausholenden Essay (mit 152 An-
merkungen) geht der Autor vor allem auf die Staatsleistungen ein. „Gemeint sind hiermit 
die Zuwendungen, welche kirchlichen Stellen auf Grund Gesetzes, Vertrags oder eines 
anderen besonderen Rechtstitels seit schon mehreren Jahrhunderten zur Bestreitung ihres 
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Unterhaltes vewährt werden und die nach der uch für das Grundgesetz mafßgebenden
Bestimmung der We1imarer Reichsverfassung abgelöst werden collen (Art 155 Abs
Satz WRV Art. 140 G G), 1es ber bislang nıcht sind“ (46) Dıie Gewährung
dieser Leistungen begründet sıch AULS der Geschichte. Dıie evangelısche Kırche verlor
VOozxr allem 1mM Zuge der Retformatıion Kırchengut, die katholische Kırche 1n der Folge der
(grofßsflächigen) Enteignungen durch den Reichsdeputationshauptschluss des Jahres 1805
Es veht SsOomıt be] den Staatsleistungen Entschädigung el1nes 1n der Vergangenheıit
liegenden (unrechtmäfßsigen) VermoOgensentzugs. Nach Müller-Franken lassen sıch die
Staatsleistungen (rechtlich und Juristisch) rechttfertigen vgl /9) Diese Leistungen „kann

jedoch 1LLUI veben, WCCI1IL S1e die Akzeptanz der Gesellschaft iinden“ (79) Akzeptanz
tällt nıcht VOoO Hımmael. „S1e I1USS, uch VOo den Religionsgemeinschaften, eingeworben
werden“ (79) Dıies olt übrigens nıcht 1LL1UI für die Staatsleistungen, sondern uch für dıie
Kirchensteuer, den Religionsunterricht, die theologischen Fakultäten und vieles andere
mehr. Dass Müller-Franken dıe Akzeptanz der entsprechenden Staatsleistungen (hier
wırd der Begriff 1mM weıteren 1nnn vebraucht, umgreıft Iso uch die Kirchensteuer und
die theologıischen Fakultäten) e1yens hervorhebt, macht se1ınen Beıitrag besonders WEerli-
voll. Dıie kırchliche Hierarchie (beider Konfessionen), die Jurısten und die Kanonisten
betonen namlıch für vewöhnlıch LLUI die entsprechenden (kirchlichen und staatlıchen)
Normen, welche dıe „Staatsleistungen“ sıchern sollen. och sturzen diese ın stuürmiıschen
Zeıten W1e eın Kartenhaus 1n sıch Z  T1,WL S1e nıcht VOo. olk werden.

Jens Petersen (Die mitgliedschaftliıche Fiınanzıerung der kırchlichen Arbeıt 1n Deutsch-
and durch dıie Kirchensteuer. Grundlagen, aktuelle Anderungen, Fakten und Ausblick,
81—126)} kommt och eiınmal anderem auf dıe Kırchensteuer zurück. Da diese schon
VOo  H Haerıng (S 0.)} behandelt wurde, beschränke iıch miıch 1er auf dıe Kapitalertragstener
vgl Y/ —1 13) Dıie Kapitalertragsteuer 1St. e1ne autf Einkünfte ALUS Kapıtalvermögen erho-
ene Steuer. Mıt dem Unternehmensteuerreformgesetz 70058 1St. die Besteuerung der 1mM
Privatvermögen erzielten Kapitaleinkünfte 41b 7009 durch Eıinführung der Kapitalertrag-
SsSteuer HE geregelt worden. Dıie Kapıtalertragsteuer 1St. weıterhin Ein/eommensteuer. Ö1e
wırd autf Kapıtalerträge 1n der Form eıner Abgeltungsteuer erhoben, und WAaTr ALLOILVILL
Im (zegensatz ZuUur normalen Einkommensteuer 1St. für die Kapıtalertragsteuer eın 11-
dertes Tarıtregıme eingeführt worden. Diese Anderung 1mM staatlıchen Recht wiırkt siıch
uch auf die Kirchensteuer als Zuschlagsteuer ZuUuUr staatlıchen Steuer Au  n

Wurde bisher die Einkommensteuer auf Kapıtalerträge durch Angabe 1n der Einkom-
mensteuererklärung Rerst 11 Rahmen der Veranlagung durch das Finanzam: erhoben, WI d.
S1e nunmehr bereıts „ AIl der Quelle“, das heilßt be] der die Kapıtalerträge (zum Beispiel
Zıinsen) auszahlenden Stelle (zum Beispiel be1 eainer Bank) snbehalten und dıe Finanz-
verwaltung abgeführt. Es handelt siıch SsOmıt heine CC Steuer. Nur das Verfahren
der Erhebung wurde veändert. Dıies hat 1n der Bevölkerung für (grofße) Unruhe VESOFAL.
„Die Anderung des Erhebungsverfahrens hat vermehrten Kirchenaustritten veführt

Dıie unzureichende Informationspolitik der steuererhebenden Religionsgemein-
schaften, dıe nıcht immer verständliche Informatıion durch dıe Abzugsverpflichteten, dıe
ohl (nachvollzıiehbare) Unkenntnıs der (esamtzusammenhänge, die bereıts tehlende
EILSCIE Bındung dıe Kırche, die psychologische Wırkung der Substantive ‚Kırche‘
und ‚Steuer‘, die Befürchtung, dıie Kirche wolle uch noch das Ersparte besteuern SOWIl1e
vermutlıiıch die Tatsache, A4SSs 1n einıgen Fällen bisher keine Kırchensteuer auf Kapı-
talerträge entrichtet wurde, dürfte hıerfür [ also für dıie Kirchenaustritte] der Auslöser
e WESCIL cse1n“ 112)

In eınem cehr AUSSC W OSCILCIL Beitrag veht meın Maınzer Kollege Matthıias Pulte auf
die kırchlichen Bestimmungen zZu Vermögensrecht eın (Kırchenrechtliche Vorgaben
für Kirchenfinanzierung und kırchliche Vermögensverwaltung, 172/—1 52) Da manches
Vo dem, W A Pulte behandelt, schon 1n den bisherigen Autsätzen vorkam, beschränke
1C. miıch autf e1l des vorliegenden Beitrags (Kanonisch-rechtliche Grundlagen ZUF
kırchlichen Vermögensverwaltung, 141—152). uch hıer können treilıch LLUI „Splitter“
und „Kostproben“ veboten werden, die zZu Selbstlesen ALILLE CI collen. Dıie katholische
Kirche spricht siıch uch 1n ıhrem veltenden Gesetzhuch 1n C ALIL. 17254 das 1UM4S NAatLıUum
autf VermoOgen In diesem Canon tormulhiert der Gesetzgeber für das kırchliche Ver-
mögensrecht zugleich das Prinzıp der Unabhängigkeıt der Kırche VO Staat.

A/77477

Praktische Theologie und Theologie des geistlichen Lebens

Unterhaltes gewährt werden und die nach der auch für das Grundgesetz maßgebenden 
Bestimmung der Weimarer Reichsverfassung abgelöst werden sollen (Art. 138 Abs. 1 
Satz 1 WRV i. V. m. Art. 140 GG), dies aber bislang nicht sind“ (46). Die Gewährung 
dieser Leistungen begründet sich aus der Geschichte. Die evangelische Kirche verlor 
vor allem im Zuge der Reformation Kirchengut, die katholische Kirche in der Folge der 
(großfl ächigen) Enteignungen durch den Reichsdeputationshauptschluss des Jahres 1803. 
Es geht somit bei den Staatsleistungen um Entschädigung eines in der Vergangenheit 
liegenden (unrechtmäßigen) Vermögensentzugs. Nach Müller-Franken lassen sich die 
Staatsleistungen (rechtlich und juristisch) rechtfertigen (vgl. 79). Diese Leistungen „kann 
es jedoch nur geben, wenn sie die Akzeptanz der Gesellschaft fi nden“ (79). Akzeptanz 
fällt nicht vom Himmel. „Sie muss, auch von den Religionsgemeinschaften, eingeworben 
werden“ (79). Dies gilt übrigens nicht nur für die Staatsleistungen, sondern auch für die 
Kirchensteuer, den Religionsunterricht, die theologischen Fakultäten und vieles andere 
mehr. Dass Müller-Franken die Akzeptanz der entsprechenden Staatsleistungen (hier 
wird der Begriff im weiteren Sinn gebraucht, umgreift also auch die Kirchensteuer und 
die theologischen Fakultäten) eigens hervorhebt, macht seinen Beitrag besonders wert-
voll. Die kirchliche Hierarchie (beider Konfessionen), die Juristen und die Kanonisten 
betonen nämlich für gewöhnlich nur die entsprechenden (kirchlichen und staatlichen) 
Normen, welche die „Staatsleistungen“ sichern sollen. Doch stürzen diese in stürmischen 
Zeiten wie ein Kartenhaus in sich zusammen, wenn sie nicht vom Volk getragen werden. 

Jens Petersen (Die mitgliedschaftliche Finanzierung der kirchlichen Arbeit in Deutsch-
land durch die Kirchensteuer. Grundlagen, aktuelle Änderungen, Fakten und Ausblick, 
81–126) kommt noch einmal unter anderem auf die Kirchensteuer zurück. Da diese schon 
von Haering (s. o.) behandelt wurde, beschränke ich mich hier auf die Kapitalertragsteuer 
(vgl. 97–113). Die Kapitalertragsteuer ist eine auf Einkünfte aus Kapitalvermögen erho-
bene Steuer. Mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 ist die Besteuerung der im 
Privatvermögen erzielten Kapitaleinkünfte ab 2009 durch Einführung der Kapitalertrag-
steuer neu geregelt worden. Die Kapitalertragsteuer ist weiterhin Einkommensteuer. Sie 
wird auf Kapitalerträge in der Form einer Abgeltungsteuer erhoben, und zwar anonym. 
Im Gegensatz zur normalen Einkommensteuer ist für die Kapitalertragsteuer ein geson-
dertes Tarifregime eingeführt worden. Diese Änderung im staatlichen Recht wirkt sich 
auch auf die Kirchensteuer als Zuschlagsteuer zur staatlichen Steuer aus. 

Wurde bisher die Einkommensteuer auf Kapitalerträge durch Angabe in der Einkom-
mensteuererklärung erst im Rahmen der Veranlagung durch das Finanzamt erhoben, wird 
sie nunmehr bereits „an der Quelle“, das heißt bei der die Kapitalerträge (zum Beispiel 
Zinsen) auszahlenden Stelle (zum Beispiel bei einer Bank) einbehalten und an die Finanz-
verwaltung abgeführt. Es handelt sich somit um keine neue Steuer. Nur das Verfahren 
der Erhebung wurde geändert. Dies hat in der Bevölkerung für (große) Unruhe gesorgt. 
„Die Änderung des Erhebungsverfahrens hat zu vermehrten Kirchenaustritten geführt 
[…]. Die unzureichende Informationspolitik der steuererhebenden Religionsgemein-
schaften, die nicht immer verständliche Information durch die Abzugsverpfl ichteten, die 
wohl (nachvollziehbare) Unkenntnis der Gesamtzusammenhänge, die bereits fehlende 
engere Bindung an die Kirche, die psychologische Wirkung der Substantive ‚Kirche‘ 
und ‚Steuer‘, die Befürchtung, die Kirche wolle auch noch das Ersparte besteuern sowie 
vermutlich die Tatsache, dass in einigen Fällen bisher keine Kirchensteuer auf Kapi-
talerträge entrichtet wurde, dürfte hierfür [also für die Kirchenaustritte] der Auslöser 
gewesen sein“ (112). 

In einem sehr ausgewogenen Beitrag geht mein Mainzer Kollege Matthias Pulte auf 
die kirchlichen Bestimmungen zum Vermögensrecht ein (Kirchenrechtliche Vorgaben 
für Kirchenfi nanzierung und kirchliche Vermögensverwaltung, 127–152). Da manches 
von dem, was Pulte behandelt, schon in den bisherigen Aufsätzen vorkam, beschränke 
ich mich auf Teil IV des vorliegenden Beitrags (Kanonisch-rechtliche Grundlagen zur 
kirchlichen Vermögensverwaltung, 141–152). Auch hier können freilich nur „Splitter“ 
und „Kostproben“ geboten werden, die zum Selbstlesen anregen sollen. Die katholische 
Kirche spricht sich auch in ihrem geltenden Gesetzbuch in can. 1254 § 1 das ius nativum 
auf Vermögen zu. In diesem Canon formuliert der Gesetzgeber für das kirchliche Ver-
mögensrecht zugleich das Prinzip der Unabhängigkeit der Kirche vom Staat. 



BU ‚AHBESPREOHUNGEN

Der unterscheidet 1n C ALIL. 1725/ yrundsätzlıch zwıschen Kırchenvermögen
und Privatvermögen Kırchenvermögen dient nach der Legaldefinition VOo.  -

C ALl 17254 VOozxr allem der Bestreitung der Aufwendungen für die veordnete Durchfüh-
PUL des CGottesdienstes, der Sıcherstellung des AILSCINESSCILCLIL Unterhalts des Klerus und
anderer Kirchenb ediensteter SOWl1e ZuUuUr Finanzıerung der Werke des Apostolats und der
Carıtas, VOozx! allem jener, dıie den Armen zukommen. Vermögensfähig sınd die (jesamt-
kırche, der Apostolische Stuhl und dıie Oöffentlichen wWw1e privaten Juristischen Personen.
Das siınd VOo  D (jesetzes die Ptarreı (can. 513 3 9 dıe Teilkirche (can. 373), die
Kırchenprovinz (can. 437 2 9 die Bischofskonterenz (can. 444 2 9 die Semi1uinare (can.
718 1 9 die Relig10senverbände (can. 6354 und die Gesellschaften des Apostolischen
Lebens (can. /41

Can 1776 schreibt dem Ortsordinarıus (Bıschof) e1ıne vewiıssenhafte Überwachung
der Vermögensverwaltung der ıhm unterstellten kırchlichen Juristischen Personen
Diese sind AMAFT FEıgentümer des VermoOgens, ber kraft der Zuschreibung 1n der Ver-
waltung nıcht AUEONOM.. Der Ortsordinarıus 1St. der erstberechtigte und erstverpflichtete
Autseher ber die Vermögensverwaltung. Dem Apostolischen Stuhl kommt 1n dieser
Hınsıcht LL1ULI elıne subsıidıäre Funktion Zum Schluss noch dies Der kırchliche
Gesetzgeber Vo 1983 hat 1n C ALl 17/4 eingeschärft, A4SSs die kırchliche VermoOgens-
verwaltung rechtlich organısıert werden soll, A4SSs S1e uch nach weltlıchem das heilßt
staatlıchem) Recht Wirksamkeit entfaltet. \We1] der CI keine spezıfischen Strafen für
Vermögensdelıkte kennt, W1rd IILAIL 1n diesem Bereich auf das staatlıche Recht rekurrieren
mussen.

Dıie beiden etzten Artıkel des vorlegenden Buches sind der Praxıs vewıidmet. Da S1e
keine theoretischen Probleme mehr behandeln, IA C venugen, S1e 1LL1UI noch
erwähnen. Michael Himmelshbach (Offentliche Finanzmuıittel 1mM diözesanen Haushalt.
Entwickelt und dargestellt Beispiel des Erzbistums Freiburg, 153—-172) beschreibt
die Praxıs 1n Freiburg; und Hermann Schon (Iransparenz und Kontrolle der Kır-
chennnanzen. Entwickelt und dargestellt Beispiel des Erzbistums Köln, 173-194)
die entsprechende Praxıs 1n Oöln. Eın Verzeichnıs der utoren und des Herausgebers
schliefit dieses schöne und nützliche Buch ab SEBOTT 5 ]

FREIHEIT UN BINDUNG. Zur Ambivalenz menschlicher Sexualıtäat. Herausgegeben VOo.  -
Berthold /nld. Paderborn: Boniftfatius 2015 750 ISBEN 4/78—3—897/10—510—7

Das Buch dokumentiert el1ne Öffentliche Vorlesungsreihe, die „Montagsakademie“, der
Theologischen Fakultät Paderborn 1M Wıintersemester 2010/2011, e]f Vorlesungen 1
rel (sruppen: Liebe zwıschen Mann und Frau, IL Liebe und Freiheit Freıe Liebe?,
ILL Liebe und Enthaltsamkeıit untfreıe Liebe?

Den Eınstieg bietet der Alttestamentler Michael Konkel mıiıt eıner Kurzexegese VOo.  -

(jen ‚4—5 Verflucht werden Schlange und Boden, nıcht die Menschen (keine Ver-
vebens-Bitten; Schuld, Sünde, Fall begegnen 1n den UÜberschriften der Übersetzungen,
nıcht 1mM Hebräischen 381, und unsterblich W Al der Mensch 1mM Paradıes nıcht vedacht

Dıie Kollegin VO N 4 Marıa Neubrand, rehabilitiert Paulus, vestutzt auf die
Lebensarbeit Norbert Baumerts. Peter Schallenberg bringt das Verständnıis der Sexualıtäat
VOo.  - Augustinus bıs ZU Vatıcanum IL auft den Punkrt: SO 1e] Sexualıtät wWw1e nöt1ig,
wen1g W1e möglıch (77) Dıie klassıschen Ehezwecke (proles, fıdes SACYAMeEeENTITUM |Au-
Yust1nus ]) entsprechen nach Thomas dem Menschen als anımal, homo, Aıdelis, wobel
das Konzıil personalıstisch den zweıten vertieftt. Als AST behandelt Hanna-Barabara
Gert-Falkovitz (Das andere Geschlecht) die fundierende Bedeutung der Andersheit für
Begegnung (103 Eros als Sohn VO ÄArmut und UÜberfülle, F} Findigkeit

IL Dıie 7zweıte (sruppe der Betrage STAamMmmt VOo.  - (jasten. Dıie Journalıstin Bettind Röhl
(„Freıie Liebe“) nımmt siıch dıie sexuelle Revolution VOTL, das Erfolgsrezept der GSer (ver-
wundert, A4SSs die Kırche siıch „be1 lebendigem Leibe regelrecht schlachten lässt“ 1191)
Der Feminısmus (samt „Schwarzerismus“) hat die männlichen Revolutionäre VESLODDPL,
1St. ber jetzt ZU. „Gender- Irrsınn“ entgleıst 123) Der Berliner torensische Psychiater
Hans-Ludwig Kröber befasst siıch mıiıt dem Missbrauch 1n katholischen Einrichtungen.
(„Miıssbrauch“: wWw1e macht 111a  b VOo.  - Kındern richtigen Gebrauch?) Er 1efert Zahlen und
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Buchbesprechungen

Der CIC/1983 unterscheidet in can. 1257 grundsätzlich zwischen Kirchenvermögen 
(§ 1) und Privatvermögen (§ 2). Kirchenvermögen dient nach der Legaldefi nition von 
can. 1254 § 2 vor allem der Bestreitung der Aufwendungen für die geordnete Durchfüh-
rung des Gottesdienstes, der Sicherstellung des angemessenen Unterhalts des Klerus und 
anderer Kirchenbediensteter sowie zur Finanzierung der Werke des Apostolats und der 
Caritas, vor allem jener, die den Armen zukommen. – Vermögensfähig sind die Gesamt-
kirche, der Apostolische Stuhl und die öffentlichen wie privaten juristischen Personen. 
Das sind von Gesetzes wegen die Pfarrei (can. 513 § 3), die Teilkirche (can. 373), die 
Kirchenprovinz (can. 432 § 2), die Bischofskonferenz (can. 449 § 2), die Seminare (can. 
238 § 1), die Religiosenverbände (can. 634 § 1) und die Gesellschaften des Apostolischen 
Lebens (can. 741 § 1). 

Can. 1276 § 1 schreibt dem Ortsordinarius (Bischof) eine gewissenhafte Überwachung 
der Vermögensverwaltung der ihm unterstellten kirchlichen juristischen Personen zu. 
Diese sind zwar Eigentümer des Vermögens, aber kraft der Zuschreibung in der Ver-
waltung nicht autonom. Der Ortsordinarius ist der erstberechtigte und erstverpfl ichtete 
Aufseher über die Vermögensverwaltung. Dem Apostolischen Stuhl kommt in dieser 
Hinsicht nur eine subsidiäre Funktion zu. – Zum Schluss noch dies: Der kirchliche 
Gesetzgeber von 1983 hat in can. 1274 § 5 eingeschärft, dass die kirchliche Vermögens-
verwaltung rechtlich so organisiert werden soll, dass sie auch nach weltlichem (das heißt 
staatlichem) Recht Wirksamkeit entfaltet. Weil der CIC keine spezifi schen Strafen für 
Vermögensdelikte kennt, wird man in diesem Bereich auf das staatliche Recht rekurrieren 
müssen. 

Die beiden letzten Artikel des vorliegenden Buches sind der Praxis gewidmet. Da sie 
keine neuen theoretischen Probleme mehr behandeln, mag es genügen, sie nur noch zu 
erwähnen. Michael Himmelsbach (Öffentliche Finanzmittel im diözesanen Haushalt. 
Entwickelt und dargestellt am Beispiel des Erzbistums Freiburg, 153–172) beschreibt 
die Praxis in Freiburg; und Hermann J. Schon (Transparenz und Kontrolle der Kir-
chenfi nanzen. Entwickelt und dargestellt am Beispiel des Erzbistums Köln, 173–194) 
die entsprechende Praxis in Köln. – Ein Verzeichnis der Autoren und des Herausgebers 
schließt dieses schöne und nützliche Buch ab.  R. Sebott SJ 

Freiheit und Bindung. Zur Ambivalenz menschlicher Sexualität. Herausgegeben von 
Berthold Wald. Paderborn: Bonifatius 2015. 250 S./Ill., ISBN 978–3–89710–510–2.

Das Buch dokumentiert eine öffentliche Vorlesungsreihe, die „Montags aka de mie“, der 
Theologischen Fakultät Paderborn im Wintersemester 2010/2011, elf Vor le sun  gen in 
drei Gruppen: I. Liebe zwischen Mann und Frau, II. Liebe und Freiheit – Freie Liebe?, 
III. Liebe und Enthaltsamkeit – unfreie Liebe?

I. Den Einstieg bietet der Alttestamentler Michael Konkel mit einer Kurz exegese von 
Gen 2,4–3.24. Verfl ucht werden Schlange und Boden, nicht die Menschen (keine Ver-
gebens-Bitten; Schuld, Sünde, Fall begegnen in den Überschriften der Übersetzungen, 
nicht im Hebräischen [38], und unsterblich war der Mensch im Para dies nicht gedacht 
[35]). – Die Kollegin vom NT, Maria Neubrand, rehabilitiert Paulus, gestützt auf die 
Lebensarbeit Norbert Baumerts. Peter Schallenberg bringt das Verständnis der Sexualität 
von Augustinus bis zum Vaticanum II. auf den Punkt: So viel Sexualität wie nötig, so 
wenig wie möglich (77). Die klassischen Ehezwecke (proles, fi des sacra mentum [Au-
gustinus]) entsprechen nach Thomas dem Menschen als animal, homo, fi delis, wobei 
das Konzil personalistisch den zweiten vertieft. – Als Gast behandelt Han na-Barabara 
Gerl-Falkovitz (Das andere Geschlecht) die fundierende Bedeutung der Andersheit für 
Begegnung (103: Eros als Sohn von Armut und Überfülle, statt – poros [!] – Findigkeit?).

II. Die zweite Gruppe der Beträge stammt von Gästen. Die Journalistin Bettina Röhl 
(„Freie Liebe“) nimmt sich die sexuelle Revolution vor, das Erfolgsrezept der 68er (ver-
wundert, dass die Kirche sich „bei lebendigem Leibe regelrecht schlachten lässt“ [119]). 
Der Feminismus (samt „Schwarzerismus“) hat die männlichen Revolutionäre gestoppt, 
ist aber jetzt zum „Gender-Irrsinn“ entgleist (123). – Der Berliner forensische Psychiater 
Hans-Ludwig Kröber befasst sich mit dem Missbrauch in katholischen Einrichtungen. 
(„Missbrauch“: wie macht man von Kindern richtigen Gebrauch?) Er liefert Zahlen und 


